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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Signaturgesetzes (1. SigÄndG)

A. Problem und Ziel

Der Gesetzentwurf dient der Behebung von Rechtsfragen, die bei der Anwen-
dung des Signaturgesetzes aufgetreten sind. Darüber hinaus werden die Voraus-
setzungen für eine zügige Beantragung und Ausgabe von Signaturkarten mit
qualifizierten elektronischen Signaturen im elektronischen Verfahren geschaf-
fen. Damit können die im Wirtschaftsleben bereits seit langem eingeführten und
bewährten Verfahrensprozesse z. B. bei der Registrierung und Ausgabe von EC-,
Bankkunden- oder Versichertenkarten auch für die Ausgabe von Signaturkarten
mit qualifizierten elektronischen Zertifikaten mit den entsprechenden Synergie-
effekten (Verwaltungsvereinfachung, Kostenreduzierung) genutzt werden. Der
Gesetzentwurf beschränkt sich auf insoweit notwendige Klarstellungen und
Ergänzungen für den Gesetzesvollzug.

B. Lösung

Das derzeit geltende Signaturgesetz ist in einem Änderungsgesetz zur Um-
setzung der genannten Ziele entsprechend anzupassen.

C. Alternativen

Keine

D. Kosten der öffentlichen Haushalte und sonstige Kosten

Das Gesetz dient der Verwaltungsvereinfachung und Kostenreduzierung. Nach-
teilige Auswirkungen auf die Kosten der öffentlichen Hauhalte und das Verbrau-
cherpreisniveau sind nicht zu erwarten.
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Anlage 1

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Signaturgesetzes1) (1. SigÄndG)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische
Signaturen und zur Änderung weiterer Vorschriften vom
16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876), geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876), wird wie folgt
geändert:

1. § 2 Nr. 9 wird wie folgt gefasst:

„9. „Signaturschlüssel-Inhaber“ natürliche Personen, die
Signaturschlüssel besitzen; bei qualifizierten elektro-
nischen Signaturen müssen ihnen die zugehörigen Sig-
naturprüfschlüssel durch qualifizierte Zertifikate zu-
geordnet sein,“.

2. In § 3 wird die Angabe „der Behörde nach § 66 des Tele-
kommunikationsgesetzes“ durch die Wörter „der Regu-
lierungsbehörde für Telekommunikation und Post“
ersetzt.

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 1 wird der Punkt am Satzende durch
ein Komma ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:
„soweit vertraglich nichts anderes bestimmt ist“.

b) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Der Zertifizierungsdiensteanbieter hat den Ein-
gang des Antrages auf ein qualifiziertes Zertifikat un-
verzüglich gegenüber dem Antragsteller zu bestäti-
gen.“

c) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches über Fernabsatzverträge bleiben unberührt.“

4. § 6 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Wörter „schriftliche Belehrung auszuhändigen“
werden durch die Wörter „Belehrung in Textform zu
übermitteln“ ersetzt.

b) Das Komma und die Wörter „deren Kenntnisnahme
dieser durch gesonderte Unterschrift zu bestätigen
hat“ werden gestrichen.

5. In § 8 Abs. 1 wird nach Satz 1 der folgende Satz einge-
fügt:

„Weitere Sperrungsgründe können vertraglich vereinbart
werden.“

6. § 14 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Der Zertifizierungsdiensteanbieter hat die Daten
über die Identität eines Signaturschlüssel-Inhabers auf
Ersuchen unentgeltlich an die zuständigen Stellen zu
übermitteln, soweit dies für die Verfolgung von Straf-
taten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Abwehr von
Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung
oder für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der
Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Län-
der, des Bundesnachrichtendienstes, des Militärischen
Abschirmdienstes oder der Finanzbehörden erforder-
lich ist oder soweit Gerichte dies im Rahmen anhängi-
ger Verfahren nach Maßgabe der hierfür geltenden Be-
stimmungen anordnen.“

b) In Satz 3 werden die Wörter „Aufdeckung des Pseudo-
nyms“ durch die Wörter „Übermittlung der Daten“ er-
setzt.

7. In § 16 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Vergabe“
die Wörter „und Sperrung“ eingefügt.

8. Dem § 17 Abs. 4 werden folgende Sätze angefügt:

„Der Hersteller hat spätestens zum Zeitpunkt des Inver-
kehrbringens des Produkts eine Ausfertigung seiner Er-
klärung in schriftlicher Form bei der Regulierungsbe-
hörde für Telekommunikation und Post zu hinterlegen.
Herstellererklärungen, die den Anforderungen des Geset-
zes und der Rechtsverordnung nach § 24 entsprechen,
werden im Amtsblatt der Regulierungsbehörde für Tele-
kommunikation und Post veröffentlicht.“

Artikel 2

Änderung der Signaturverordnung

In § 5 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung zur elektronischen
Signatur vom 6. November 2001 (BGBl. I S. 3074) werden
die Wörter „schriftlich oder mittels einer qualifizierten elek-
tronischen Signatur nach dem Signaturgesetz“ gestrichen.

Artikel 3

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Der auf Artikel 2 beruhende Teil der Signaturverordnung
kann auf Grund der Ermächtigung des Signaturgesetzes
durch Rechtsverordnung geändert werden.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

1) Die Mitteilungspflichten der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsver-
fahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften
(ABl. EG Nr. L 204 S. 37), zuletzt geändert durch die Richtlinie 98/48/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 zur
Einführung einer gesetzgeberischen Transparenz für die Dienste der
Informationsgesellschaft (ABl. EG Nr. L 217 S. 18 vom 5. August
1998), sind beachtet worden.



Drucksache 15/3417 – 6 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode

Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Ausgangslage

Sicherheit und Vertrauen sind von zentraler Bedeutung im
elektronischen Geschäftsverkehr und in der elektronischen
Verwaltung. Kernstück zur Förderung dieses Vertrauens ist
die qualifizierte elektronische Signatur nach dem Gesetz
über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen
(SigG) vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876), mit dem das
Signaturgesetz vom 22. Juli 1997 (BGBl. I S. 1870,1872) ab-
gelöst wurde.

Im Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Privat-
rechts und anderer Rechtsvorschriften an den modernen
Rechtsgeschäftsverkehr vom 13. Juli 2001 (BGBl. I S. 1542),
das am 1. August 2001 in Kraft getreten ist, wurde für den
zivilrechtlichen Bereich die Anwendung der qualifizierten
elektronischen Signatur mit entsprechender Rechtswirkung
eingeführt. Für den öffentlich-rechtlichen Bereich wurde mit
dem Dritten Gesetz zur Änderung verwaltungsverfahrens-
rechtlicher Vorschriften vom 21. August 2002 (BGBl. I
S. 3322) die elektronische Form eingeführt. Damit sind die
wesentlichen rechtlichen Rahmenbedingungen für die An-
wendung von qualifizierten elektronischen Signaturen im
Rechts- und Geschäftsverkehr geschaffen.

Es geht nun darum, die für die Herstellung des sicheren elek-
tronischen Rechts- und Geschäftsverkehrs erforderliche Zahl
an Anwendungen und Nutzern zu schaffen. Dem soll auch
dadurch Rechnung getragen werden, dass im Gesetzesvoll-
zug aufgetretene Rechtsfragen, die Planungs- und Investi-
tionsentscheidungen im Zusammenhang mit einer breiten
Einführung der qualifizierten elektronischen Signatur behin-
dern, im Wege einer „kleinen“ Novelle des Signaturgesetzes
ausgeräumt werden. Dies ist insbesondere im Hinblick auf
die von der Bundesregierung angestrebte Anwendung von
sicheren elektronischen Signaturen im Gesundheits- und
Sozialversicherungsbereich sowie in der Steuer- und Arbeits-
verwaltung mit damit verbundenen erheblichen Kostenein-
sparungen für die öffentliche Hand erforderlich.

Demgegenüber ist nicht beabsichtigt, systematische Ände-
rungen des Signaturgesetzes vorzunehmen. Entsprechende
Überlegungen sind erst dann sinnvoll, wenn sie durch eine
Überarbeitung der Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 über ge-
meinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Sig-
naturen (ABl. EG 2000 Nr. L 13, S. 12) – EGSRL – oder
durch die von der Bundesregierung vorgesehene Einführung
von elektronischen Pass- und Ausweisverfahren notwendig
würden.

II. Zielsetzung und Gegenstand des Gesetzentwurfs

Der Gesetzentwurf dient der Behebung von Rechtsfragen,
die bei der Anwendung des Signaturgesetzes aufgetreten
sind. Darüber hinaus werden die Voraussetzungen für eine
zügige Beantragung und Ausgabe von Signaturkarten mit
qualifizierten elektronischen Signaturen im elektronischen
Verfahren geschaffen. Damit können die im Wirtschaftsleben

bereits seit langem eingeführten und bewährten Verfahrens-
prozesse z. B. bei der Registrierung und Ausgabe von EC-,
Bankkunden- oder Versichertenkarten auch für die Ausgabe
von Signaturkarten mit qualifizierten elektronischen Zerti-
fikaten mit den entsprechenden Synergieeffekten (Verwal-
tungsvereinfachung, Kostenreduzierung) genutzt werden.
Der Gesetzentwurf beschränkt sich auf insoweit notwendige
Klarstellungen und Ergänzungen für den Gesetzesvollzug.

III. Die wesentlichen Änderungen im Überblick

Bei den Änderungen geht es um die folgenden Maßnahmen:

1. Änderungen des Signaturgesetzes:

l Anpassung der Definition der „fortgeschrittenen Sig-
natur“ an den EG-Richtlinientext,

l Klarstellung, dass die Verpflichtung zur Erteilung
eines Pseudonyms vertraglich ausgeschlossen werden
kann,

l Klarstellung, dass für die Unterrichtung nach § 6 SigG
die Textform ausreicht,

l Klarstellung, dass der Katalog der im Gesetz geregel-
ten Sperrgründe vertraglich erweitert werden kann,

l Wegfall der handschriftlichen Bestätigung der Kennt-
nisnahme von der Belehrung nach § 6 Abs. 3 SigG,

l Anpassung der Regelung zur Aufdeckung von Pseu-
donymen an die Erfahrungen im Gesetzesvollzug,

l Einführung einer Verpflichtung der Hersteller von
Produkten für qualifizierte elektronische Signaturen,
die Herstellererklärung nach § 17 Abs. 4 SigG bei der
Aufsichtsbehörde zu hinterlegen.

2. Änderung der Signaturverordnung:

Die Formvorgaben für eine abweichende Vereinbarung der
Übergabemodalitäten für die sichere Signaturerstellungsein-
heit in § 5 Abs. 2 Satz 1 Signaturverordnung (SigV) werden
aufgehoben.

IV. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz ergibt sich aus Artikel 74
Abs. 1 Nr. 11 Grundgesetz. Die besondere Bedeutung der
elektronischen Signaturen für den Wirtschaftsstandort
Deutschland, ihre grenzüberschreitenden Wirkungen und
insbesondere die Tatsache, dass qualifizierte elektronische
Signaturen ein Substitut zur handschriftlichen Unterschrift
darstellen können und hierfür eine entsprechende Sicher-
heitsinfrastruktur benötigen, machen einheitliche Rahmen-
bedingungen unabdingbar erforderlich. Die Regelung durch
Bundesgesetz ist deshalb zur Wahrung der Rechts- und Wirt-
schaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich
(Artikel 72 Abs. 2 GG).

V. Finanzielle Auswirkungen

Kosten sind nicht zu erwarten.
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Die Länder und Gemeinden werden nicht mit zusätzlichen
Verwaltungskosten belastet. Das Verwaltungskostengesetz
bleibt unberührt.

Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

B. Besonderer Teil

Artikel 1

Zu Nummer 1 (§ 2 Nr. 9 SigG)

Der bisherige Gesetzestext definiert den Begriff „Signatur-
schlüssel-Inhaber“ in § 2 Nr. 9 SigG als natürliche Personen,
die Signaturschlüssel besitzen und denen die zugehörigen
Signaturprüfschlüssel durch qualifizierte Zertifikate zuge-
ordnet sind. Nach dem Wortlaut des Gesetzes gilt diese Defi-
nition nicht nur für qualifizierte elektronische Signaturen,
sondern auch für fortgeschrittene elektronische Signaturen.
Danach ist auch für die fortgeschrittene elektronische Signa-
tur ein vorher ausgestelltes qualifiziertes Zertifikat notwen-
dig. Dies stimmt nicht mit dem Wortlaut und der Zielrichtung
der EGSRL überein.

Der Gesetzgeber hat bei der Umsetzung der EGSRL im Jahre
2001 zwar an den Begriffen „Signaturschlüssel-Inhaber“ und
„Signaturschlüssel“ aus dem Signaturgesetz von 1997 so-
wohl für fortgeschrittene elektronische Signaturen nach § 2
Nr. 2 SigG als auch für qualifizierte elektronische Signaturen
nach § 2 Nr. 3 SigG festgehalten und nicht die Begriffe „Un-
terzeichner“ und „Signaturerstellungsdaten“ aus der EGSRL
übernommen. Ausschlaggebend dafür war einmal, dass sich
die Vorschriften des SigG im Wesentlichen an den Adressa-
ten in der Funktion des Signaturschlüssel-Inhabers richten
und nicht in der Funktion des Unterzeichners. Zum anderen
wurde bei der Begriffsbeschreibung der Definition „Signa-
turschlüssel“ in § 2 Nr. 4 SigG der Wortlaut von Artikel 2
Nr. 4 EGSRL im Wesentlichen wörtlich übernommen. Mit
der Formulierung „einmalige elektronische Daten“ und der
beispielhaften Aufzählung („…wie private kryptographische
Schlüssel…“) ist die Vorschrift nach dem geltenden Recht
sowohl für fortgeschrittene elektronische Signaturen als auch
für qualifizierte elektronische Signaturen nicht auf die An-
wendung von kryptographischen Schlüsseln begrenzt, son-
dern lässt auch andere vergleichbare technische Lösungen zu
(Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zu
§ 2 Nr. 4 und 5 SigG – Bundestagsdrucksache 14/4662
S. 18). Dies entspricht den rechtlichen Vorgaben und der
Zielsetzung der EGSRL.

Dagegen war nicht beabsichtigt, die Anwendung von fortge-
schrittenen elektronischen Signaturen von der vorherigen
Ausstellung eines qualifizierten Zertifikats abhängig zu ma-
chen und damit den gleichen Anforderungen wie für qualifi-
zierte elektronische Signaturen zu unterwerfen. Dies zeigt
auch der systematische Zusammenhang der Vorschrift. Die
Definitionen in § 2 Nr. 7 bis Nr. 15 SigG beziehen sich auf
qualifizierte elektronische Signaturen. Die Definition in
§ 2 Nr. 9 SigG zielt entsprechend auf eine Beschreibung des
Signaturschlüssel-Inhabers einer qualifizierten Signatur
nach § 2 Nr. 3 SigG. Daher ist bereits bei teleologischer Aus-
legung der bisher geltenden Rechtslage § 2 Nr. 9 SigG inso-
weit nicht auf fortgeschrittene elektronische Signaturen an-

wendbar. Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten bei der
Anwendung dieser Vorschrift ist deshalb eine Klarstellung
erforderlich und der Wortlaut entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 2 (§ 3 SigG)

Der Gesetzestext verweist bisher auf die zuständige Behörde
nach § 66 des Telekommunikationsgesetzes (TKG). Dieser
Verweis ist mit der anstehenden Neufassung des TKG anzu-
passen. Durch die Änderung ist die Regelung aus dem Signa-
turgesetz selber heraus verständlich und von zukünftigen Än-
derungen des TKG unabhängig.

Zu Nummer 3 (§ 5 SigG)

a) Durch entsprechende Ergänzung des § 5 Abs. 3 Satz 1
SigG wird nunmehr ausdrücklich klargestellt, dass es sich
bei der Verpflichtung zur Erteilung eines Pseudonyms
nicht um eine Pflichtdienstleistung, sondern – wie bei der
Aufnahme von Attributen nach § 5 Abs. 2 SigG – um eine
Wahldienstleistung des Zertifizierungsdiensteanbieters
handelt. Damit soll einer unterschiedlichen Auslegung
der Vorschrift im Gesetzesvollzug begegnet werden.

§ 5 Abs. 3 SigG enthält eine besondere Regelung, durch
die dem Antragsteller die gesetzliche Möglichkeit einge-
räumt wird, sich durch die Verwendung eines Pseudo-
nyms gegen das Erstellen von Persönlichkeitsprofilen zu
schützen („Selbst-Datenschutz“). § 5 Abs. 3 SigG steht
damit im individuell wahrzunehmenden Interesse des
Antragstellers. Schon nach geltender Rechtslage kann die
Erteilung eines Pseudonyms durch vertragliche Verein-
barung mit dem Zertifizierungsdiensteanbieter ausge-
schlossen werden.

Dies ergibt auch der Blick auf die Vorgaben der EGSRL.
Danach gehört die Möglichkeit der Aufnahme eines Pseu-
donyms nicht zu den zwingenden Anforderungen an qua-
lifizierte Zertifikate. Der Gesetzgeber hat § 5 Abs. 3 SigG
dementsprechend weder bußgeldbewehrt noch mit einer
besonderen Ausführungsbestimmung in der Signaturver-
ordnung versehen.

b) Die im neu eingefügten Absatz 7 enthaltene Bestätigung
des Eingangs des Antrags auf ein qualifiziertes Zertifikat
leitet das Verfahren der Erteilung der Signatur ein. Sie
führt dem Verbraucher vor Augen, dass ein wichtiger Vor-
gang initialisiert wurde. Hierdurch werden verbraucher-
schützende Elemente neu in das Signaturgesetz einge-
führt. Sie schaffen einen Ersatz für den Wegfall des bishe-
rigen handschriftlichen Bestätigungserfordernisses. Für
den Antragsteller führt der Wegfall des bisherigen hand-
schriftlichen Bestätigungserfordernisses dazu, dass er die
Zertifizierungsdienstleistung in einem einheitlichen Ver-
fahren auf elektronischem Weg beantragen und erhalten
kann.

c) Der neue Absatz 8 stellt klar, dass die Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuchs über Fernabsatzverträge
(§§ 312b ff. BGB) unberührt bleiben. Wenn ein Fernab-
satzvertrag (§ 312b Abs. 1 BGB) vorliegt – und das ist bei
online abgewickelten Bestellungen von Signaturen in der
Regel der Fall – und die Anwendung der Vorschriften
über Fernabsatzverträge nicht ausgeschlossen ist (§ 312b
Abs. 3 BGB), folgen daraus Unterrichtungspflichten nach
Maßgabe von § 312c BGB i. V. m. § 1 BGB-Informa-
tionspflichten-Verordnung und insbesondere ein Wider-
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rufsrecht nach Maßgabe von § 312d BGB. Auf das beson-
ders wichtige Widerrufsrecht ist schon nach den allgemei-
nen Vorschriften des Zivilrechts hinzuweisen, die Ver-
pflichtung hierzu bedarf keiner nochmaligen Regelung.

Der Hinweis in Absatz 8 stellt aber deklaratorisch klar,
dass diese wichtigen verbraucherschützenden Vorschrif-
ten, die auch ein Widerrufsrecht für den Antragsteller vor-
sehen, auch im Signaturrecht zu beachten sind.

Zu Nummer 4 (§ 6 Abs. 3 SigG)

a) Nach Anhang II Buchstabe k EGSRL ist der Zertifizie-
rungsdiensteanbieter verpflichtet, den Antragsteller über
die genauen Bedingungen für die Verwendung des Zerti-
fikats zu unterrichten. Dazu gehören Hinweise über Nut-
zungsbeschränkungen für das Zertifikat, über die Exis-
tenz eines freiwilligen Akkreditierungssystems und über
das Vorgehen in Beschwerde- und Schlichtungsverfah-
ren. Die im geltenden Recht vorgesehene Schriftform der
Belehrung wurde dabei nicht als handschriftliches Unter-
schriftserfordernis verstanden. Die mittlerweile in das
Bürgerliche Gesetzbuch eingeführte Textform nach
§ 126b BGB stellt die geeignete Formenkategorie für die
Unterrichtung zur Verfügung. Um Auslegungsfragen und
der damit verbundenen Rechtsunsicherheit zu begegnen,
wird dies nunmehr im Gesetzestext ausdrücklich klarge-
stellt.

b) Das bisherige Erfordernis der handschriftlichen Bestäti-
gung der Kenntnisnahme von der Belehrung durch den
Antragsteller wird gestrichen. Es ist weder von der
EG-Signaturrichtlinie vorgegeben noch findet es sich in
den Signaturgesetzen der anderen Mitgliedstaaten. Durch
die Streichung ändert sich nichts daran, dass der Zertifi-
zierungsdiensteanbieter die Pflicht hat, den Antragsteller
nach § 6 Abs. 1 und 2 SigG über die Sicherheitsvorkeh-
rungen und die Rechtsfolgen der Verwendung der qualifi-
zierten elektronischen Signatur zu unterrichten. Ihm steht
es frei, im Wege der Vertragsausgestaltung mit den An-
tragstellern zu vereinbaren, dass dieser die Durchführung
der Unterrichtung, auch in einer bestimmten Form, zu be-
stätigen hat.

c) Satz 3 wurde unverändert aus dem geltenden Recht über-
nommen. Danach ist bei einer erneuten Ausstellung des
qualifizierten Zertifikats (bei demselben oder einem an-
deren Zertifizierungsdienst) eine erneute Unterrichtung
entbehrlich (Bundestagsdrucksache 14/4662 vom 16. No-
vember 2000).

Zu Nummer 5 (§ 8 Abs. 1 SigG)

Durch die Änderung wird klargestellt, dass der Katalog der
Sperrgründe im § 8 Abs. 1 SigG nicht abschließend ist. Die
Sperrgründe können vertraglich erweitert werden. Damit
wird dem Grundsatz der Technikneutralität des SigG Rech-
nung getragen. Damit wird gleichzeitig auch klargestellt,
dass das SigG nicht ein bestimmtes Gültigkeitsmodell zu
Grunde legt; vielmehr muss der Zertifizierungsdienstanbie-
ter nach § 4 SigG darlegen, dass mit dem vom ihm gewähl-
tem Gültigkeitsmodell die Vorgaben des SigG erfüllt werden.
Insbesondere muss nach den gesetzlichen Vorgaben eine Prü-
fung der Gültigkeit eines verwendeten Zertifikates zu einem
in der Vergangenheit liegenden Zeitpunkt möglich sein.

Zu Nummer 6 (§ 14 Abs. 2 SigG)

Aufgrund der engen Zweckbindung der personenbezogenen
Daten nach § 14 Abs. 1 SigG ist eine Regelung für den Fall
erforderlich, dass die genannten Stellen die Daten zur Identi-
tät von Signaturschlüssel-Inhabern benötigen. Erste Erfah-
rungen in der Praxis haben gezeigt, dass sich entgegen
ursprünglicher Annahmen die Identität des Signaturschlüs-
sel-Inhabers auch bei Namensgleichheit nicht eindeutig aus
dem Signaturschlüssel-Zertifikat feststellen lässt.

Zu Nummer 7 (§ 16 Abs. 1 SigG)

Die Änderung stellt klar, dass die Verpflichtung zur Sperrung
von qualifizierten Zertifikaten nach § 8 SigG auf die Regu-
lierungsbehörde in ihrer Eigenschaft als Wurzelinstanz im
Rahmen der freiwilligen Akkreditierung entsprechend An-
wendung findet.

Zu Nummer 8 (§ 17 Abs. 4 SigG)

Nach § 17 Abs. 4 Satz 2 SigG genügt für den Nachweis der
Gesetzeskonformität bei bestimmten Signaturanwendungs-
komponenten eine entsprechende Erklärung durch den Her-
steller des Produkts. Um in diesen Fällen die Aufsicht durch
die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post
sicherstellen zu können, wird eine ausdrückliche Hinterle-
gungspflicht einer Ausfertigung der Erklärung durch den
Hersteller bei der Regulierungsbehörde für Telekommunika-
tion und Post eingeführt. Die Regulierungsbehörde für Tele-
kommunikation und Post erhält deshalb zusätzlich die Mög-
lichkeit, Herstellererklärungen, die den Anforderungen von
SigG und SigV entsprechen, in ihrem Amtsblatt zu veröffent-
lichen. Dies dient dem Schutz der Nutzer vor Täuschungen
und dem Schutz der Hersteller, die mit der Herstellererklä-
rung eine Haftung eingehen.

Artikel 2

Ziel der Gesetzesänderung ist es, Antrag und Ausgabe von
Signaturkarten mit qualifizierten elektronischen Signaturen
in einem einheitlichen Verfahrensprozess vollständig auf
elektronischem Weg zu ermöglichen. Neben dem Wegfall der
handschriftlichen Bestätigung der Kenntnisnahme von der
Unterrichtung (s. o. Nummer 4, Buchstabe b) ist dazu not-
wendig, die gesetzlichen Anforderungen an eine Vereinba-
rung über eine andere Art der Übergabe der sicheren Signa-
turerstellungseinheit nach § 5 Abs. 2 Satz 1 SigV entspre-
chend anzupassen. Bisher musste diese Vereinbarung schrift-
lich oder mittels einer qualifizierten elektronischen Signatur
erfolgen. Mit der Änderung entfällt diese Voraussetzung; sie
ist weder von der EG-Signaturrichtlinie vorgegeben, noch
findet sie sich in den Signaturgesetzen der anderen Mitglied-
staaten. Damit steht es dem Zertifizierungsdiensteanbieter
und Antragsteller frei, auf welche Art und Weise sie eine an-
dere Übergabe der Signaturerstellungseinheit vereinbaren.

Artikel 3

Mit der Bestimmung wird sichergestellt, dass die im Rahmen
dieses Gesetzes vorgenommenen Änderungen in der Signa-
turverordnung bei künftigen Änderungserfordernissen vom
Verordnungsgeber angepasst werden können.

Artikel 4

Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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Anlage 2

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 800. Sitzung am 11. Juni 2004 be-
schlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2
des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 5 Abs. 1 Satz 1 SigG)

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfah-
ren zu prüfen, ob bürokratische Hemmnisse abgebaut
werden können und sich unnötige Kosten für die Wirt-
schaft vermeiden lassen, indem organisatorische Erleich-
terungen bei der Identifizierung nach § 5 Abs. 1 Satz 1
SigG zugelassen werden.

In großem Umfang werden von Wirtschaftsunternehmen
Identifizierungen nach § 154 AO oder dem Geldwäsche-
gesetz vorgenommen. Bei Einverständnis von Antragstel-
lern sollte es ermöglicht werden, dass Zertifizierungs-
diensteanbieter auf diese Identifizierungsdaten zurück-
greifen können. Unternehmen, die Signaturen ausgeben
und Institute, die Zahlungskarten gegen Signaturkarten
austauschen wollen, brauchen Rechtssicherheit. Es sollte
daher eine Ergänzung von § 5 Abs. 1 Satz 1 SigG in Er-
wägung gezogen werden, damit ein Zertifizierungsdien-
steanbieter auf bei ihm selbst oder bei einem anderen Un-
ternehmen bereits vorhandene Daten zurückgreifen kann.
Ebenso sollte es zugelassen werden, dass der Zertifizie-
rungsdiensteanbieter die Aufgabe der Identifizierung aus-
lagern und durch ein anderes Unternehmen durchführen
lassen darf.

Insbesondere die Kreditinstitute werden bei der Verbrei-
tung von Signaturkarten auf Grund der vorhandenen In-
frastruktur bei Bank- und EC-Karten eine wesentliche
Rolle spielen. Eine doppelte Identifizierung der Kunden
durch das Kreditinstitut (Kontoeröffnung und Ausgabe
der Signaturkarte) würde keinen wesentlichen Sicher-
heitsgewinn bewirken, aber einen unnötigen bürokrati-
schen Akt darstellen. Damit würden zusätzliche Kosten
verursacht und das Ziel einer einfachen und kostengünsti-
gen Verbreitung der Signaturkarten in Frage gestellt. Da-
her sollte der Rückgriff auf die gesetzlich festgelegte
Identifizierung bei der Kontoeröffnung möglich sein.

2. Zu Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe b (§ 5 Abs. 7 SigG)

In Artikel 1 Nr. 3 ist Buchstabe b zu streichen.

B e g r ü n d u n g

Es ist nicht nachvollziehbar, dass – wie in der Begrün-
dung des Gesetzentwurfs ausgeführt – die Erteilung einer
unverzüglichen Bestätigung des Eingangs des Antrags
auf ein qualifiziertes Zertifikat gegenüber dem Antrag-
steller eine Kompensation für den Wegfall der vom An-
tragsteller handschriftlich unterschriebenen Bestätigung
der Kenntnisnahme der Belehrung nach § 6 Abs. 3 SigG
darstellen soll. Die neu eingeführte Eingangsbestätigung
kann vielmehr vom Antragsteller als Annahmeerklärung
missverstanden werden. Somit kommt der Eingangsbe-
stätigung die in der Begründung genannte Eigenschaft ei-
nes verbraucherschützenden Elements nicht zu.

3. Zu Artikel 1 Nr. 4 Buchstabe b (§ 6 Abs. 3 Satz 1 SigG)

In Artikel 1 Nr. 4 ist der Buchstabe b wie folgt zu fassen:

„b) Die Wörter ,durch gesonderte Unterschrift‘ werden
durch die Wörter ,in Textform‘ ersetzt.“

B e g r ü n d u n g

Mit dem Wegfall der handschriftlichen Bestätigung der
Kenntnisnahme der Belehrung in § 6 Abs. 3 SigG über die
Rechtsfolgen der Verwendung der qualifizierten elektro-
nischen Signatur und die Pflicht, Sicherheitsvorkehrun-
gen zu treffen, geht die besondere Warnfunktion der per-
sönlichen Unterschrift verloren. Dass, wie in der Begrün-
dung ausgeführt, die Erteilung einer unverzüglichen Be-
stätigung des Eingangs des Antrags auf ein qualifiziertes
Zertifikat gegenüber dem Antragsteller eine Kompensa-
tion für den Wegfall der vom Antragsteller handschrift-
lich unterschriebenen Bestätigung der Kenntnisnahme
der Belehrung nach § 6 Abs. 3 SigG darstellen soll, ist we-
nig nachvollziehbar. Um die Warnfunktion zu erhalten, ist
es die bessere Alternative, die handschriftliche Bestäti-
gung durch eine Bestätigung in Textform zu ersetzen. So-
mit bleibt der mit der Gesetzesinitiative gewollte elektro-
nische Verfahrensweg eröffnet und sowohl die Unterrich-
tung durch den Zertifizierungsdiensteanbieter als auch
die Bestätigung durch den Antragsteller können in einer
Textform im Sinne des § 126b BGB vorgenommen wer-
den.
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Anlage 3

Gegenäußerung der Bundesregierung

Die Bundesregierung äußert sich zur Stellungnahme des
Bundesrates wie folgt:

Zu Nummer 1 (Artikel 1 Nr. 3 (§ 5 Abs. 1 Satz 1 SigG))

Die Frage, ob die von den Geldinstituten vorzunehmende
Identitätsprüfung eines Kontoinhabers den Anforderungen
an eine Identitätsprüfung nach dem Signaturgesetz genügt
und ob insoweit eine Gesetzesänderung vorzunehmen ist,
wurde bei der Vorbereitung des Gesetzesvorhabens geprüft.
Aus Sicht der Bundesregierung wird kein Anlass gesehen,
hier eine Gesetzesänderung vorzunehmen.

Zu den Nummern 2 und 3 (Artikel 1 Nr. 3 Buchstabe b
(§ 5 Abs. 7 SigG), Artikel 1
Nr. 4 Buchstabe b (§ 6 Abs. 3
Satz 1 SigG))

Die Bundesregierung stimmt den Vorschlägen nicht zu. Die
in Artikel 1 Nr. 3b und Artikel 1 Nr. 4b des Gesetzentwurfs
vorgeschlagenen Änderungen tragen dem Bedürfnis nach
einer Verfahrensvereinfachung und damit breiteren Anwen-
dung elektronischer Signaturen Rechnung und berücksichti-
gen zugleich die Interessen des Verbraucherschutzes.
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